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Die schriftliche parlamentaris~he Anfrage 

Nro 909/J-NR/76, betreffend Dienstanweisung für den 

Posten dl.sAdministrators an den Schulen, die die 

Abgeordnet.em PETER und Genossen am 20. Dezember 1976 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant-

'worten: 

ad 1) 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl.Nr.139/1974, 

sieht in einigen Bereichen (Kustos, Abteilungsvorstand, 

Fachvorstand, Lehrer, der zur Unterstützung des Schul

leiters bestellt wird (sogen. Administrator) die Erlassung 

von Dienstanvleisungc::n vor, in denen die Pflichten der 

obgenannten Personen festzulegen sind. 

Für diese Dienstanweisungen müssen jedoch 

vorerst Erfahrungen gesammelt werden. In äiesem Zusammen

hang wird auf die Schulunterrichtsgesetznovelle, die ins

besondere Vereinfachungen im Verfahren vorsicht und dadurch 

eine Verwaltungsvereinfachung mit sich bringt, abzuwarten 

sein. 
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Diese Dicnstam'leisungenwerden dann" im 
. . 

engsten Einvernehmen mit den Vertretur.gen der Lehrer er-

stellt werden. Es kann jedoch derzeit nicht gesagt ·vJerden; 

wann diese Dienst3.nweisung,e.n vorn Bundesminister für 

Unterricht und Kunst erlassen werden. 

ad 2) 

Die Bestellung"l70n Administratoranliegt 

nicht im freien ErmesSen ,sondern ist i!!t § 59 Abs. 16 gesetz·

lich geregelt. Danach sind Administratoren nur anhöneren 

oder 5elbst~~dig geführten mittleren Schulen zulässig, die 

mindestens' 2 Klassen auf~7eis~nund an denen weder Direktor

Stellvertreter hoch Fachvorstände vorgesehen sind: die 

Bestellun~nehrerer Lehrer an einer Schule ist unzulässig. 
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